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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN  
 

 
 

Gemeinde Hausen am Bussen      Wahlkreis 65 Ehingen 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von  

Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag am 14. März 2021 
 

 

1. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde Hausen am Bussen wird in der Zeit 

vom 22. Februar bis 26. Februar 2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten nach Voran-

meldung im Rathaus in Hausen am Bussen, Unterdorfstraße 7, 1. OG, für Wahlberechtigte zur 

Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ih-

rer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Voll-

ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahl-

berechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Un-

richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Über-

prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 

Auskunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Da-

tensichtgerät möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichts-

frist vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 26. Februar 2021 bis 13:00 Uhr im Rat-

haus in Hausen am Bussen, 1. OG, Unterdorfstraße 7, 89597 Hausen am Bussen, Einspruch ein-

legen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens am 21. 

Februar 2021 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 

Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 

muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 

sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-

nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt ha-

ben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 65 Ehingen durch Stimmabgabe in 

einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 

rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 

bis 18 Uhr eingeht. 
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 

5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-

lerverzeichnis nach § 11 Abs. 2 Satz 2 der Landeswahlordnung (bis zum 21. Februar 

2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 

und 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 11 Abs. 2 

der Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des 

Landtagswahlgesetzes entstanden ist,  

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsï oder Beschwerdeverfahren festgestellt worden und die 

Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeister bekannt 

geworden ist. 

Der Wahlschein kann bis zum 12. März 2021, 18:00 Uhr im Rathaus in Hausen am Bussen, 

Unterdorfstraße 7, 89597 Hausen am Bussen schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber 

telefonisch) beantragt werden.  

Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder aufgrund der Anordnung einer Absonde-

rung nach dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 

Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 

gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegan-

gen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buch-

stabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 

Wahltage, 15:00 Uhr, stellen. 

6. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der 

Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 

 7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

7.2. einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl und 

7.3. einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem die vollständige Anschrift, wohin 

der Wahlbrief zu übersenden ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, 

die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die Wahlscheinnummer oder der 

Wahlbezirk angegeben sind.  

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den Wahlberechtigten persönlich abge-

holt werden. An eine andere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn 

die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 

wird. 

9. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 

seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedie-

nen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf techni-

sche Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 

Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-

flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-

ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsper-

son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 

einer anderen Person erlangt hat. 
 

Ort, Datum 

 

Hausen am Bussen, den 12. Februar 2021 

 Bürgermeisteramt 
 

 
 Hans Rieger, Bürgermeister 

 
 



 

AMTLICHE MITTEILUNGEN DER GEMEINDE  
 

 
 

Sprechzeiten des Bürgermeisters 
 

 

In der nächsten Woche finden unter Einhaltung der CoronaïVerordnung die Sprechstunden statt. 

Dazu gelten, wie gewohnt, folgende Öffnungszeiten in den Rathäusern in Unterwachingen und in 

Hausen am Bussen:  

¶ Rathaus Unterwachingen:  Donnerstag von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

¶ Rathaus Hausen am Bussen:   Donnerstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr. 

Ihr Anliegen können Sie auch gerne per EïMail unter info@hausenïamïbussen.de bzw.                

info@unterwachingen.de weitergeben. 

In dringenden Fällen ist Herr Bürgermeister Rieger unter der TelefonïNr. 07393 3516 erreichbar. 

ï Bürgermeisteramt ï  

 
 

Bericht aus der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, den 3. Februar 2021  

in Unterwachingen  
 

 

Der Gemeinderat traf sich Corona bedingt zur Gemeinderatssitzung diesmal im neu renovierten Ge-

meindesaal in Unterwachingen, der nun in neuen Glanz erstrahlt. Die Bauarbeiten sind fast abge-

schlossen. Am 17. Januar 2019 wurde mit der UmbaumaÇnahme und Erweiterung begonnen. ĂDie 

Umbaukosten liegen wie berechnet zwischen 250.000 ú und 300.000 úñ, so der Vorsitzende. Hierzu 

gab es Fºrdergelder in Hºhe von 74.600 ú aus dem Entwicklungsprogramm Lªndlicher Raum (ELR) 

sowie 30.000 ú aus dem Ausgleichstock. ĂDas ist eine gelungene Sache f¿r die kommende Genera-

tion - hier findet das Gemeindeleben stattñ, so der Vorsitzende und lobte das Gremium. ĂWir haben 

alles richtig gemachtñ. Sein Dank galt neben den Ratsmitgliedern auch insbesondere Herrn Manfred 

Walter vom Verbandsbauamt der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen für seinen unermüdlichen 

Einsatz als Planer und Bauleiter.  
 

Trotz der Pandemie liefen die Arbeiten gut, die Handwerker aus der Region haben sich bewährt, so 

der Vorsitzende. Manfred Walter verwies auf die nun eingebauten Lamellen und die zeitgemäße Be-

leuchtung, auch der Fußboden kommt nach dem Abschleifen erstklassig heraus. Für die neue Be-

schilderung soll die Firma Modiscript-Schlegel-Werbung GmbH Vorschläge erarbeiten. Für die neue 

Spülmaschine wird es eine Einweisung für 4 ï 5 Personen geben, damit die örtlichen Vereine sie 

auch bedienen können. Gemeinderat Andreas Schmidberger hat zugesagt, einen Einbauschrank zu 

fertigen, ferner soll er sich Gedanken zu einer passenden Garderobe machen. ĂDie alte Garderobe 

passt einfach nicht mehr dort hin bzw. liegt jetzt im Fluchtwegñ, so der Vorsitzende. Geschirr, Be-

steck und Gläser sowie Servierwagen sollen erneuert bzw. neu beschafft werden, zumal die Räum-

lichkeiten auch für private Anlässe vermietet werden. Die Eingangstüre wird noch mit einem Bewe-

gungsmelder ausgestattet. Als Abgrenzung zum Küchenbereich ist eine Schiebetüre vorgesehen. Das 

Gremium hat sich mehrheitlich auf eine Schiebet¿re mit Milchglas ĂSatinñ mit fünf klaren Streifen 

entschieden. Die Firma Gnannt aus Reutlingendorf wird diese dann nach einer Lieferzeit von ca. 6 

Wochen einbauen.  

 

ĂAm Sonntag, den 14. März 2021 ist bekanntlich Landtagswahl. Hier wird der Gemeindesaal 

als barrierefreies Wahllokal genutzt. So kann die Öffentlichkeit am Wahlsonntag die neuen 

bzw. renovierten Räumlichkeiten in Augenschein nehmen. Vielleicht können wir dadurch auch 

die Wahlbeteiligung in Unterwachingen noch steigernñ, so der Vorsitzende.  

 

Beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) war die Gemeinde Unterwachingen bei 

der Programmentscheidung 2021 wieder sehr erfolgreich. Drei Anträge wurden gestellt, die 

inzwischen alle positiv beschieden wurden. Ein herzlicher Dank gilt daher unserem Landtagsabge-

ordneten Manuel Hagel (CDU), dem Ministerium Ländlicher Raum mit Minister Peter Hauck, dem 

Regierungspräsidium Tübingen, Herrn Regierungspräsidenten Klaus Tappeser, Herrn Landrat Heiner 
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Scheffold und nicht zuletzt der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen für die entsprechende Un-

terstützung. Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Fördergelder in so kleine Gemeinden flie-

ßen.  
 

Zwei private Bauvorhaben erhalten insgesamt 47.230 ú f¿r Innenentwicklung und L¿cken-

schluss. Die Sanierung der ehemaligen Lehrerwohnung im ehemaligen ĂSchulhausñ mit Dach-

ausbau wird mit 33.750 ú gefºrdert. Hierzu ist aus dem Ausgleichstock eine weitere Fºrderung 

von 180.000 ú beantragt.  
 

ĂWir haben hier 80 Arbeitsplªtze am Ort und 

brauchen unbedingt dringend Wohnraumñ, so 

der Vorsitzende. Dem Gremium stellte er in die-

ser Sitzung eine Vorplanung vor, die beide Woh-

nungen beinhaltet, die er gemeinsam mit Manf-

red Walter und Günther Kaufmann erstellt hat. 

Nachdem auch die Bühne als Wohnraum genutzt 

werden soll, ist eine Baugenehmigung erforder-

lich. Aufgewertet wird die Wohnung im 1. OG 

durch die neu errichtete Terrasse, deshalb sollte 

der Küchenbereich von der Südseite auf die 

Nordseite verlegt werden. So wie im 1. OG soll 

auch eine entsprechende Einteilung im Dachge-

schoss erfolgen. Dem Gremium gefiel die Pla-

nung sehr, jedoch wurden auch unterschiedliche 

Ansichten geäußert. Warum nicht gleich vermie-

ten, so wie die Wohnung ist? Anfragen gibt es ja 

genug. Jedoch der sanitäre Bereich und Zugang 

zum 2. OG müssen auf jeden Fall neu gestaltet 

werden, ebenso der Küchenbereich. Die Gesamt-

kosten f¿r beide Stockwerke werden auf ca. 300.000 ú beziffert. Da im Dachgeschoss gedªmmt wer-

den muss, erwarten wir auch hier noch eine weitere Förderung von der KfW-Bank. Das Gremium 

war sich einig, die Wohnung im 1. OG wieder zu vermieten, jedoch soll zumindest abgewartet wer-

den, welche Förderung letztendlich bewilligt wird. Plan B halten wir uns auf jeden Fall offen. ĂBei 

Ausbleiben der notwendigen Fºrdergelder muss es eine kleinere Lºsung gebenñ, so die Schlussfolge-

rung. Herr Manfred Walter wird mit der Erstellung eines Baugesuchs, entsprechend der Vorplanung, 

beauftragt. Ferner ist noch ein Statiker einzuschalten, der das Vorhaben begutachten soll.  
 

Ferner hat der Gemeinderat eine im vergangenen Jahr für den Kinderspielplatz der Gemeinde ein-

gegangene Spende in Höhe von 300,00 ú angenommen. Die Gemeinde erstellt jährlich einen Be-

richt, in welchem der Geber, die Zuwendung und die Zuwendungszwecke angegeben sind und über-

sendet diesen der Rechtsaufsichtbehörde (Landratsamt Alb-Donau-Kreis). 

 

Die Abrechnung des Kath. Kinder hauses ĂSt. Mariañ in Munderkingen f¿r das Jahr 2019 

wurde ebenfalls dem Gremium zur Kenntnis gebracht. Vom Verwaltungsaktuariat Ehingen wurde 

uns mit Schreiben vom 16. Dezember 2020 die Abrechnung für das Jahr 2019 vorgelegt. Der Ab-

mangel betrªgt f¿r die Gemeinde Unterwachingen f¿r das Jahr 2019 19.618,23 ú und das bei durch-

schnittlich 4,5 Kindergartenkindern aus Unterwachingen. Dies sind pro Kind 4.359,60 ú. 54 Kinder 

haben diese Einrichtung in Munderkingen im letzten Jahr besucht, im Jahr zuvor also 2018 waren es 

noch 69 Kinder.  

Unter Punkt ĂBekanntgabenñ informierte der Vorsitzende, dass die Gemeinde Unterwachingen 

aktuell frei von Corona- und Quarantänefällen sei. In diesem Zusammenhang teilte der Vorsit-

zende mit, dass mehrfach vom Gesundheitsamt Coronafälle gemeldet worden seien, die nicht den 

Tatsachen entsprochen hätten. Dies habe er bereits schon mehrfach beim Gesundheitsamt montiert, 

aber bisher keine Rückmeldung erhalten. 

Ferner teilt der Vorsitzende mit, dass er bezüglich der Abfallbeseitigung den Vertrag mit der 

Firma Braig zum 31. Dezember 2022 gekündigt habe. Notwendig sei dieser Schritt geworden, da 

die Abfallbeseitigung ab 2023 auf den Alb-Donau-Kreis rückübertragen wurde.  

Bürgermeister Hans Rieger erläutert dem Gemeinde-

rat die vorgesehene Planung (Foto: SZ Ehingen) 

 



In diesem Zusammenhang informierte er auch das Gremium, dass die Firma Knettenbrech und Gur-

dulic vor zwei Wochen aufgrund des Wintereinbruchs die gelben Säcke nicht am Donnerstag, son-

dern erst am Samstag abgeholt hat. Wir hoffen, dass dies künftig besser klappt.  

Die Sprechstunden im Rathaus werden trotz Corona weiterhin gut angenommen. Im vergangenen 

Jahr wurden 43 Sprechstunden abgehalten, welche von 148 Personen aufgesucht wurden d. h. 3,4 

Personen pro Sprechstunde, so der Vorsitzende.  

Die Neufassung der Hundesteuersatzung vom 26. November 2020 wurde vom Landratsamt bestä-

tigt, ebenso die 1. Änderung der Friedhofssatzung vom 23. März 2017. Beide Satzungen sind am 

1. Januar 2021 in Kraft getreten. Auch die 7. Satzung vom 14. Dezember 2020 zur Änderung der 

Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen vom 31. Oktober 

2013 wurde vom Landrastamt bestätigt und ist somit am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. 

Schließlich wurde noch die Betriebskostenumlage 2020 3. Rate an die Bussenwasserversor-

gungsgruppe (BUWAG) mit 2.205,00 ú bekanntgegeben.  

Unter Punkt ĂVerschiedenesñ stimmte der Gemeinderat der Anschaffung von Insektenschutzgit-

tern an der Römerhalle an den günstigsten Bieter zu. Die Gemeinde Unterwachingen ist hier mit 

ca. zehn Prozent an den Kosten beteiligt. 

Im Hinblick auf die geplanten Abbruchmaßnahmen bei der Bushaltestelle in der Hausener 

Straße 1 in Unterwachingen sollte diese während der Bauzeit einfach verlegt werden, so der Vorsit-

zende. Während der Bauzeit sollte nach Ansicht des Gremiums diese Haltestelle Richtung Tobel-

bachbrücke verlegt werden. Je nach Baufortschritt erfolgt sie dann wieder an die bisherige Stelle. 

Beim Wachinger Wald wurde in südlicher Richtung das Lichtraumprofil durch den Maschinenring 

freigeschnitten. Die Kosten werden dabei mit 371,20 ú beziffert. An der nºrdlichen Seite ist das Frei-

schneiden des Waldtraufs nach Ansicht des Gemeinderats noch nicht so dringend. 
 

Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an. Dabei hat das Gremium über Grundstücksangelegen-

heiten beraten und Beschluss gefasst. 

Hans Rieger ï Bürgermeister 

 
 

Was tun wenn é 
 

 

¶ é M¿lleimer nicht geleert? Bitte wenden Sie sich an die Firma Gebr. Braig GmbH & Co. KG, 

TelefonïNr.: 07391 77030 

¶ é Gelber Sack nicht abgeholt? Bitte wenden Sie sich an die Firma Knettenbrech & Gurdulic 

Süd GmbH, TelefonïNr.: 08245 966561 

¶ é Blaue Tonne nicht geleert? Bitte wenden Sie sich an die Firma Gebr. Braig GmbH & Co. 

KG, TelefonïNr.: 07391 77030. 

 
 

Information des Landratsamts AlbïDonauïKreis,  

Fachdienst Umwelt und Arbeitsschutz: 
Abwasserabsetzung für Poolwasser ab 2021 nur unter Vorlage einer  

wasserrechtlichen Erlaubnis möglich 
 

 

Das Landratsamt teilte im vergangenen Jahr mit, dass Poolwasser grundsätzlich unter den Abwasser-

begriff nach § 54 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) fällt. Die Versickerung oder die Einleitung 

von Abwasser ist eine Gewässerbenutzung und benötigt grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaub-

nis von der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes. Aufgrund der in Pools üblicherweise einge-

setzten Chemikalien kann eine Erlaubnis hierfür jedoch nicht in Aussicht gestellt werden. Das Land-

ratsamt AlbïDonauïKreis empfiehlt daher, das Poolwasser gedrosselt der öffentlichen Kanalisation 

(Schmutzwasserï bzw. Mischwasserkanalisation) zuzuführen.  
 

Die Bevölkerung wird um Kenntnisnahme und Beachtung gebeten. 
 

Hans Rieger ï Bürgermeister 



 

Grundï und Gewerbesteuerzahlung fällig! 
 

 

Am 15. Februar 2021 werden zur Zahlung fällig: 

¶ Grundsteuer ï 1. Vierteljahresrate: Die Höhe dieser Rate geht aus dem Grundsteuerbescheid 

vom 7. Januar 2019 oder aus einem danach ergangenen Änderungsbescheid hervor. Diese Grund-

steuerïZahlungsaufforderung gilt nicht für Steuerpflichtige, die nach der einmal jährlichen Zah-

lungsweise auf 1. Juli den Jahresbetrag entrichten. 

¶ Gewerbesteuer ï 1. Vierteljahresrate: Die Höhe dieser Rate ergibt sich aus dem letzten Gewer-

besteuerbescheid oder aus einem gesonderten Vorauszahlungsbescheid. 
 

Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Zahlungstermine einzuhalten, damit keine Säumniszu-

schläge berechnet werden müssen. Außerdem sind wir gezwungen, nach Ablauf des Zahlungstermins 

Mahngebühren zu erheben. Wir bitten, die fälligen Steuerbeträge zu überweisen oder bei einer Bank 

unter Angabe des auf dem Steuerbescheid angegebenen Buchungszeichens einzuhalten.  
 

Wenn der Gemeindekasse eine Abbuchungsermächtigung vorliegt, werden wir den Betrag abbuchen. 
 

ï Bürgermeisteramt ï 

 

 

Schulleiterin freut sich über neuen Flyer für die Realschule 
 

 

Die Schule an der Donauschleife stellt sich in diesem Jahr 

den Viertklässlern auf ganz neue Weise vor. Für die Real-

schule haben die Kolleginnen einen neuen Flyer in Form ei-

nes Memo Flip erstellt. ĂIch bin sehr stolz auf das Ergebnisñ, 

sagt Schulleiterin Jutta Braisch. Hier finden die Eltern und 

Schüler alle wichtigen Informationen rund um die Real-

schule. Zudem gibt es auf der letzten Seite ein Kreuzworträt-

sel. Wer dies ausgefüllt zur Anmeldung mitbringt, bekommt 

ein kleines Willkommensgeschenk. ĂWir möchten zeigen, 

was unsere Realschule den Schülerinnen und Schülern alles 

bietet. Durch die Pandemie konnten wir den geplanten Info-

nachmittag für die Realschule nicht anbieten. Auch der Besuch des Unterrichts in der GMS ist nicht 

möglich. Aus diesem Grund entstand ein kleines Video, das Impressionen aus dem Schulalltag zeigt. 

Zudem bieten wir eine telefonische Sprechstunde für Fragen anñ, erklärt Jutta Braisch. Den kleinen 

Videofilm und weitere Informationen finden die Eltern auf der Homepage www.sadds.de. 
 

An folgenden Tagen findet die telefonische Sprechstunde statt:  

¶ Donnerstag, 4. März 2021, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

und am  

¶ Freitag, 5. März 2021 von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr. 
 

Das Kultusministerium hat die verbindlichen Anmeldetage kurzfristig ausgeweitet. 
 

Die Anmeldung findet nun an vier Tagen statt:     
 

¶ Montag 8. März 2021 ï Donnerstag, 11. März 2021 jeweils von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

¶ Mittwochï und Donnerstagnachmittag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.  
 

Die Anmeldung findet im Gebäude Weitzmannschule im Erdgeschoss im Aufenthaltsraum statt.                                                                                                                                                  

Eine telefonische Terminvereinbarung an diesen vier Tagen ist jederzeit unter der Nummer (07393 

954114) möglich.  

                                                    
 

 
 

Realschule    Gemeinschaftsschule     Grundschule 

Schule an der Donauschleife 

Eugen-Bolz-Straße 5 - 7 

89597 Munderkingen 

Telefon 07393 9541-0 

Telefax 07393 9541-29 

sekretariat@sadds.de 

www.sadds.de 

 

http://www.sadds.de/


 

MITTEILUNGEN VON ÄMTER UND BEHÖRD EN 
 

 

 
 

 

Am 23. Februar 2021: ĂVon Anfang an mit SpaÇ dabeiñ 

WebïSeminar zur Kleinkindernährung 
 

 

Wie die Einführung von Beikost bei Babys gut gelingt, kann man beim Webinar zur bewussten Kin-

derernährung am Dienstag, den 23. Februar 2021 von 9 bis 10:30 Uhr erfahren. 
 

Die BekiïReferentin (ĂBekiñ Bewusste Kinderernährung) gibt Eltern und Erziehenden Hilfestellun-

gen bei der Ernährung des Kleinkindes vom ersten bis dritten Lebensjahr.  
 

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme sind: 
 

¶ Eine gute und stabile Internetverbindung,  

¶ einen aktuellen InternetïBrowser, wie z. B. Mozilla Firefox, Google Chrome oder Safari und 

¶ einen Lautsprecher. 
 

Anmelden kann man sich bis zum 18. Februar 2021 beim Landratsamt Alb Donau Kreis unter: 

https://www.edudip.com/de/webinar/20211/513156 oder 0731/185ï3098. 

 
 

Ab 8. März 2021 wieder möglich: 

Jagdscheinverlängerung und Erstbeantragung  

ï Für Jägerinnen und Jäger mit Wohnsitz im AlbïDonauïKreis ï 
 

 

Ab 8. März 2021 können bei der unteren Jagdbehörde des Landratsamts AlbïDonauïKreis wieder 

Jagdscheine beantragt und verlängert werden. Vor dem 8. März sollten keine Anträge eingereicht 

werden, da vorher die Ergebnisse der vorgeschriebenen zentralen Abfragen zur Erteilung oder Wie-

dererteilung einer Jagderlaubnis nicht vorliegen und eine abschließende Bearbeitung nicht möglich 

ist.  
 

Eine persönliche Abgabe der Antragsunterlagen ist wegen der derzeitigen CoronaïPandemielage 

nicht möglich. Dafür bitten die Mitarbeiter der Jagdbehörde im Landratsamt um Verständnis.  
 

Die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antragsunterlagen sollten per Post an eine der fol-

genden Adressen geschickt werden:   
 

Landratsamt AlbïDonauïKreis, Untere Waffenï und Jagdbehörde, Schillerstraße 30, 89077 Ulm  

oder 

Landratsamt AlbïDonauïKreis, Außenstelle Untere Jagdbehörde, Hauptstraße 41, 89584 Ehingen 
 

Die Antragsformulare finden sich auf der Webseite des Landratsamts,  

www.albïdonauïkreis.de ; dort unter Dienstleistungen / Formulare / Jagd. 

 
 

Informationen zu Fällen von CoronavirusïVarianten 
 

 

In den letzten Tagen sind weitere Mutationsbefunde im Gesundheitsamt im Landratsamt AlbïDo-

nauïKreis eingetroffen. Alle Befunde weisen die Mutation an der Stelle N501Y nach, welche die 

Übertragbarkeit des Virus deutlich erhöht. 

In einem Importunternehmen im Industriegebiet UlmïDonautal erhöht sich die Zahl der Personen, 

die sich mit einer CoronavirusïVariante angesteckt haben, um weitere neun Fälle. Darunter befinden 

sich auch Angestellte, die in anderen Landkreisen leben. 

Für das Ausbruchsgeschehen, das in Zusammenhang mit einer Großbaustelle im Industriegebiet 

UlmïDonautal steht, sind vier weitere Mutationsbefunde eingetroffen. In der Sammelunterkunft in 

Weiler haben sich zwei weitere Bewohner infiziert.  

https://www.edudip.com/de/webinar/20211/513156
http://www.alb-donau-kreis.de/


Bei den anderen beiden Infizierten handelt es sich um einen weiteren Bewohner der Sammelunter-

kunft auf dem Gelände des St. Konradihauses in Schelklingen, sowie um einen Arbeiter, der in einer 

Sammelunterkunft in Staig wohnhaft ist. In allen mit diesem Ausbruch in Verbindung stehenden Ar-

beiterunterkünften hat das Gesundheitsamt bereits Reihentestungen veranlasst und die Bewohner in 

Quarantäne gesetzt. 

Auch die Reihentestung, die letzte Woche in einem Unternehmen in Schelklingen durchgeführt 

wurde, erbrachte fünf weitere Mutationsbefunde.  

Zwischenzeitlich verzeichnet ein weiteres Unternehmen im Industriegebiet UlmïDonautal Fälle von 

Ansteckungen mit VirusïVarianten. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrifft dies drei Arbeitskräfte 

und eine private Kontaktperson. Das Gesundheitsamt hat gestern umgehend eine Reihentestung ver-

anlasst, um zu überprüfen, ob sich zusätzliche Personen angesteckt haben. 

Außerdem erhielt das Gesundheitsamt weitere Einzelfallmeldungen von Mutationsbefunden, die 

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht miteinander in Verbindung stehen und nur eine geringe Anzahl 

an Personen betreffen. 

Damit verändert sich die Zahl der Mutationsbefunde im AlbïDonauïKreis und im Stadtkreis Ulm 

auf insgesamt 81 Fälle.  

 

 
 

Ausbildungsplätze sichern 

Finanzielle Unterstützung für Ausbildungsbetriebe 
 

 

Die CoronaïKrise stellt viele Ausbildungsbetriebe vom Handwerk über Handel und Gastronomie, 

Dienstleistungsanbieter bis hin zu produzierenden Unternehmen vor große finanzielle Herausforde-

rungen. Mit dem Bundesprogramm ĂAusbildungsplätze sichernñ unterstützt die Bundesregierung 

Ausbildungsbetriebe finanziell. Von dem befristeten Angebot können vorwiegend kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) mit bis zu 249 Beschäftigten profitieren, die von der Krise betroffen sind. Aus-

nahme ist die Übernahmeprämie. Diese kann unabhängig von der Beschäftigtenzahl ausgezahlt wer-

den. ĂThemen wie demografischer Wandel und Fachkräfteengpässe sind durch die Pandemie zwar in 

den Hintergrund gerückt, aber keinesfalls verschwunden. Trotz der momentanen Schwierigkeiten 

sind Betriebe daher gut beraten, weiterhin auszubilden. Finanzielle Unterstützung leistet die Ausbil-

dungsprämie, die Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit beantragen könnenñ, sagt Mathias Auch, 

Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm.  
 

Ausbildungsprämie und Ausbildungsprämie plus 

Gefördert werden KMU, die ihr Ausbildungsniveau halten oder sogar erhöhen. Beide Zuschüsse 

werden nach der erfolgreich abgeschlossenen Probezeit ausgezahlt. Voraussetzung ist, dass die Be-

schäftigten im Jahr 2020 mindestens einen Monat in Kurzarbeit waren oder der Umsatz des Ausbil-

dungsbetriebes von April bis Dezember 2020 gegenüber 2019 entweder in zwei aufeinanderfolgen-

den Monaten um durchschnittliche 50 Prozent oder fünf zusammenhängenden Monaten um durch-

schnittlich 30 Prozent zurückgegangen ist. Gefördert werden Ausbildungsverhältnisse, die im Zeit-

raum vom 24. Juni 2020 bis zum 15. Februar 2021 beginnen. 
 

Zuschuss zur Ausbildungsvergütung 

Kleine und mittlere Unternehmen können einen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung erhalten, wenn 

sie trotz CoronaïKurzarbeit die Ausbildung regulär fortsetzen. 

Vorausgesetzt ist, dass Auszubildende und deren Ausbilder nicht kurzarbeiten wenngleich der Be-

trieb oder die Abteilung mindestens 50 Prozent Arbeitsausfall verzeichnen. Der Zuschuss kann seit 

September 2020 (für August 2020) beantragt werden und letztmals für Juni 2021. 
 

Übernahmeprämie 

Gefördert werden Unternehmen jeglicher Größe, wenn diese Auszubildende aus Corona bedingt in-

solventen Betrieben übernehmen und die Ausbildung fortführen. Unternehmen können dann eine 

Förderung mit der Übernahmeprämie für Ausbildungen erhalten, wenn die Ausbildung zwischen 

dem 1. August und dem 30. Juni 2021 fortgesetzt wird. 



Kontakt und weiter Informationen  

Regionaler Ansprechpartner für interessierte Betriebe ist der ArbeitgeberïService der Agentur für 

Arbeit Ulm. Kontakt: 0731 160ï666 oder ulm.arbeitgeber@arbeitsagentur.de 

Weitere Informationen sowie Anträge und Erklärungen sind zu finden unter: https://www.ar-

beitsagentur.de 

 

 
 

 

Viele Chancen nach der Ausbildung: 

Kluge Köpfe für die Rente gesucht 
 

 

Jedes Jahr werden bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) BadenïWürttemberg rund 100 

Nachwuchskräfte neu eingestellt. Nach der Ausbildung werden sie bei entsprechender Leistung un-

befristet als Beamte oder Tarifangestellte in den öffentlichen Dienst übernommen.    
 

Für den Ausbildungsbeginn September 2021 sind in drei Ausbildungsberufen noch Plätze frei, teilt 

die DRV BadenïWürttemberg jetzt mit. Für die beiden Studiengänge im gehobenen Dienst zum Ba-

chelor of Laws (Rentenversicherung) und zum Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik) sowie 

für die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten sucht die DRV noch Interessenten. 

Nach der Prüfung können die Nachwuchskräfte nicht nur an den Hauptstandorten in Karlsruhe und 

Stuttgart arbeiten, sondern auch in den Regionalzentren und Außenstellen der DRV im ganzen Land: 

von Schwäbisch Hall bis Freiburg, von Ravensburg bis Mannheim.  
 

ĂWir bieten flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten sowie gute Aufstiegschancenñ, sagt Andreas 

Schwarz, Geschäftsführer der DRV BadenïWürttemberg. ĂAls modernes Dienstleistungsunterneh-

men nutzen wir die Chancen der Digitalisierung und können dadurch auch zukünftig fundiert ausbil-

den. Unsere Arbeitsvorgänge sind weitestgehend digitalisiert, so dass viele unserer Beschäftigten 

vom in CoronaïZeiten besonders wichtigen Homeoffice profitieren.ñ  
 

Wer mehr über die Ausbildung bei der DRV wissen oder sich um einen Ausbildungsï oder Studien-

platz bewerben möchte, findet weitere Informationen auf www.klugeïkoepfeïfuerïdieïrente.de. Auf 

Facebook und Instagram berichten die Nachwuchskräfte unter ĂKluge Köpfe für die Renteñ regelmä-

ßig über ihre Ausbildung und ihre Erfahrungen als Studierende im Dualen Studium.  

 
 

VEREINSNACHRICHTEN  
 

 
 

Musikkapelle Emerkingen e. V.: 
Jubiläumsjahr der Musikkapelle Emerkingen ï 1931 bis 2021 

 

 

In diesem Jahr dürfen wir unser 90ïjähriges Bestehen feiern. Auch wenn 

wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht wissen, wann und in wel-

cher Form wir dieses Jubiläum gemeinsam feiern können, möchten 

wir einen Aufruf starten und um die Unterstützung unserer Mitglieder, 

Freunde und Gönner bitten.  
 

Wer hat schönes Bildï und Filmmaterial aus den letzten neun Jahr-

zehnten der Musikkapelle? 

Wir möchten dieses Material gerne aufarbeiten und Euch im Rahmen einer Veranstaltung präsentieren. 

Bitte vermerkt auf allen Bildern, Filmen, Erinnerungen, usw. den Namen des Eigentümers und wenn 

möglich die Namen der Personen auf dem Bild und das Jahr sowie die Veranstaltung / den Anlass.  

Vielen Dank schon im Voraus für Eure Mithilfe. 
  

Abgabe bei: Sofie & Paul Dreher, AbtïEugenïFidererïStraße 19, Emerkingen 

Bleibt alle gesund! 

Peter Pflug ï 1. Vorsitzender 
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Emerkenger Fetzasprenger e. V. 
 

 

Die Fasnet ist in diesem Jahr, so wie sie noch niemals war.  

Auf virtuellem Weg ist uns eine Fasnet gelungen,  

dafür haben wir oft und mit Freude unser Tanzbein geschwungen. 

Selbst die Kleinen geben Gas,  

Tanzen, Springen hält fit und macht allen Spaß! 

Party und gute Stimmung dürfen in solchen Zeiten nicht fehlen,  

wir lassen uns von keiner Pandemie unsere Fasnet stehlen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lange haben wir gebangt, 

um unser WeißwurstïFrühstück ï wie 

es die Tradition verlangt.  

Aber durch Eifer, Ideenreichtum und 

unseren närrischen Einfallssinn,  

ist auch 2021 eine Fasnetsdienstagï

Weißwurst drin! 

 

      
 

 

 
Langsam kommt dann diese Saison zum Schluss,  

weil ein Fetz sich auch von OnlineïStrapazen erholen muss. 

Aber noch sind wir voller Tatendrang,  

denn unsere große AbschlussïPerformance steht noch an! 
 

Danach heißt es dann wirklich auf Wiedersehen,  

zu einer Fasnet, zwar anders aber trotzdem schön.  

 
 

 

Liebe Kinder,   
 

Leider können wir dieses Jahr die Fasnet in Emerkingen nicht wie sonst gemeinsam feiern.  

Das bedeutet aber nicht, dass es für Euch keine Fasnet gibt! Schlüpft in euer LieblingsïKostüm, 

schmeißt eure liebsten FaschingsïLieder an und los geht die Party zu Hause!  
 

In diesem Amtsblatt findet ihr außerdem ein Ausmalbild der Emerkenger Narren: Wisst ihr über-

haupt noch, in welchen Farben die Häser erstrahlen? Schnappt Euch Eure knalligsten Buntstifte und 

los geht´s! 
 

FETZAïSPRENGER ***** DURAïHEXA ***** DILL ïDAPP 



 

SONSTIGES 
 

 

 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117      Feuerwehr / Rettungsdienst: 112    Polizei: 110 
 

BereitschaftsdienstïZeiten:  

Montag, Dienstag, Donnerstag 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages  

Mittwoch 13:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages, Freitag 16:00 Uhr  bis 08:00 Uhr des Folgetages, 

Samstag, Sonntag, Feiertag (auch 24. / 31.12.) 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages. 
 

Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen  

Nur am Samstag, Sonntag, Feiertag (auch 24. / 31.12.) 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr   

An allen normalen Werktagen (Montag ï Freitag) ist die Notfallpraxis nicht besetzt.  

Die Notfallpraxis steht allen Bürgern in der Region zur Verfügung. Für die Sprechstunde benötigen 

Sie keinen Termin. 
 

Bereitschaftsdienst an den Wochenenden / Feiertagen  

Der fahrbereite, diensthabende Arzt ist in Telefonbereitschaft während der Dienstzeit über die oben 

angegebene Nummer erreichbar. Innerhalb des Dienstbezirks steht er für telefonische Beratungen 

und medizinisch notwendige Hausbesuche immobiler Patienten zur Verfügung.  
 

Bereitschaftsdienst an den Werktagen (Montag bis Freitag ohne Feiertage)  

Der diensthabende Arzt ist in Telefonbereitschaft während der Dienstzeit über die o. g. Nummer er-

reichbar. Ort und Zeitpunkt der Behandlung sind grundsätzlich telefonisch zu erfragen.  

Bei lebensbedrohlichen und dringenden Notfällen und im Zweifelsfall ist umgehend die Rettungs-

leitstelle Ulm auf der Notrufnummer 112 anzurufen. 
 

Sozialstation Raum Munderkingen:                   Telefon   38 82. 
 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:                          Telefon   01805 911601. 
 

ApothekenïNotdienst: 12.02.2021: Apotheke Dr. Mack am Wenzelstein Ehingen, 13.02.2021: 

RatsïApotheke Ehingen, 14.02.2021: LindenïApotheke am Sternplatz Ehingen, 15.02.2021: Apo-

theke Dr. Mack Rottenacker, 16.02.2021: NeueïApotheke Laupheim, 17.02.2021: MarienïApotheke 

Ehingen, 18.02.2021: St.ïMartinsïApotheke Allmendingen. 
 

Ambulanter Pflegeservice der Krankenhaus GmbH AlbïDonauïKreis: Wir sind immer für Sie da! 

89584 Ehingen, Spitalstraße 29:                   Telefon 07391 586ï586, Telefax 07391 586ï587, 

89143 Blaubeuren, Ulmer Straße 26:            Telefon 07344 170110, Telefax 07344 170111. 

Telefon 0800 0586586 ï Ihr Anruf ist gebührenfrei. 
 

MR Soziale Dienste gGmbH: 

Haushaltshilfe und Familienpflege im Raum Ehingen: Tel.: 07351 18826ï20, Telefax 18826ï30. 
 

Pflegestützpunkt AlbïDonauïKreis, Sternplatz 5, 89584 Ehingen  

Dienstag und Freitag (08:00 Uhr bis 12:30 Uhr), Donnerstag (08:00 Uhr bis 17:30 Uhr) 

Claudia Litzbarski, Tel.: 07391 779ï2476, EïMail: claudia.litzbarski@albïdonauïkreis.de  

 

 
 

Kita ï Kinder und Schüler: Unfallversichert ï auch in der Notbetreuung! 

Die Unfallkasse BadenïWürttemberg bietet großen Schutz in Kita, Schule und  

Notbetreuung ï automatisch und kostenfrei 
 

 

Ob eine kleine Schramme, schwere Verletzung oder Ansteckung mit dem CoronaïVirus ï in der Kita 

oder Schule kann es manchmal zu Unfällen kommen.  

mailto:claudia.litzbarski@alb-donau-kreis.de


Wenn etwas passiert, sind KitaïKinder sowie Schülerinnen und Schüler bei der Unfallkasse Badenï

Württemberg (UKBW) in den Tageseinrichtungen und Schulen sowie auf den Wegen automatisch 

gesetzlich unfallversichert. Dieser Versicherungsschutz besteht auch in der Notbetreuung während 

der aktuell anhaltenden CoronaïPandemie.  

Wie schnell ist mal das Knie verletzt, die Brille beim Fangenspielen zu Bruch gegangen oder der 

Daumen im Werkraum eingeklemmt ï für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte ist es 

wichtig zu wissen, dass alle Kinder sowie Schülerinnen und Schüler automatisch gesetzlich unfall-

versichert sind. Der Versicherungsschutz besteht während des Besuchs von staatlich anerkannten 

Kindertageseinrichtungen, allgemeinï und berufsbildenden Schulen, in der Notbetreuung sowie auf 

allen damit verbundenen Wegen. Dafür muss keine besondere Versicherung abgeschlossen werden, 

denn die Aufwendungen werden von den Kommunen und dem Land getragen. 

Das Leistungsspektrum der UKBW reicht von der Erstversorgung im Rahmen der Ersten Hilfe, über 

ärztliche und zahnärztliche Behandlungen, Versorgung mit Medikamenten, Hilfsï und Heilmitteln, 

Krankengymnastik, ambulante und stationäre Pflege bis hin zur Verletztenrente bei bleibenden Un-

fallschäden. 

Großer Schutz auch bei einer Ansteckung mit dem CoronaïVirus 

Sollten sich Kinder oder Schülerinnen und Schüler nachweislich in der Kita, Schule oder Notbetreu-

ung mit dem CoronaïVirus anstecken, sind sie bei der UKBW versichert und werden umfassend ver-

sorgt. Um die Ausbreitung des CoronaïVirus und das Risiko der Ansteckung zu minimieren, hat die 

UKBW Schutzhinweise für Kindertageseinrichtungen und Schulen erstellt. Die Schutzhinweise in-

formieren rund um den Versicherungsschutz in CoronaïZeiten sowie über die wichtigsten Hygiene-

maßnahmen und Regelungen. Informationen und Schutzhinweise sind immer aktuell im Internet zu 

finden unter www.ukbw.de/coronavirus.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Eine neue Generation von Brillenträgern 

Jedes fünfte Kind in der Region leidet an Sehfeldern 
 

 

Junge Menschen können immer schlechter 

sehen. Die Ursachen dafür sind aber nicht 

nur genetisch bedingt, sondern auch eine 

Folge des Lebensstils. Ein Grund: der stän-

dige Blick auf Displays und Bildschirme. 

Ein Drittel der Menschen in den Industriena-

tionen ist heute kurzsichtig, in Asien sogar 

die Hälfte. Tendenz steigend.  

Auch in der Region nehmen die Sehstörun-

gen bei Kindern zu: Laut einer Auswertung 

der AOK BadenïWürttemberg waren im 

Stadtkreis Ulm und im AlbïDonauïKreis 

vor fünf Jahren 2.734 AOKïversicherte Mädchen und Jungen im Alter bis zu zwölf Jahren wegen 

einer Kurzï oder Weitsichtigkeit in ärztlicher Behandlung. Im Jahr 2019 erhöhte sich die Zahl auf 

3.362. Etwa jedes fünfte Kind war demnach in Behandlung.  

Die Veranlagung, eine Fehlsichtigkeit zu entwickeln, ist vererbbar. ĂIst entweder die Mutter oder der 

Vater kurzsichtig, hat der Nachwuchs ein dreimal höheres Risiko, selbst kurzsichtig zu werden, als 

bei nicht betroffenen Elternñ, sagt Dr. HansïPeter Zipp, Kinderï und Jugendarzt bei der AOK Ba-

denïWürttemberg. ĂSind beide Elternteile kurzsichtig, ist die Wahrscheinlichkeit sogar sechsmal so 

hoch.ñ Studien zufolge wirken sich neben der genetischen Veranlagung aber auch Umweltfaktoren 

und die Freizeitgestaltung auf die Entwicklung von Kurzsichtigkeit aus. ĂZu viel Naharbeit und zu 

häufiger Aufenthalt in Innenräumen scheinen das Längenwachstum des Augapfels zu fördernñ, so 

der Arzt.  

Etwa ab dem sechsten Lebensjahr entwickelt sich die sogenannte Schulkurzsichtigkeit, auch Schul-

myopie genannt. ĂSchüler schauen häufiger in die Nähe ï in Hefte und Bücher, aber auch auf Bild-

schirme und Displays. Das regt den Augapfel an zu wachsen ï Kurzsichtigkeit ist die Folgeñ, sagt 

Dr. Zipp. Eine aktuelle Studie aus China kommt zu dem Ergebnis, dass pandemiebedingte Schul-

schließungen die Kurzsichtigkeit bei Kindern verstärken. So hat sich die Sehkraft der Sechsï bis 

Achtjährigen im Jahr 2020 im Schnitt um 0,3 Dioptrien verschlechtert, um 1,4ï bis dreimal stärker 

als in den Vorjahren. Die Augen der Neunï bis 13ïJährigen verschlechterten sich im Schnitt um 0,1 

Dioptrien. Daher sollten Eltern im derzeitigen Lockdown mit Homeschooling an den heimischen 

Laptops, Tablets oder Smartphones darauf achten, dass der Nachwuchs nicht zu viel Zeit vor dem 

Bildschirm verbringt. ĂAb zwei Stunden täglich führen Bildschirmarbeit und Videospiele zu einer 

Ermüdung der Augen und zu Augenbeschwerden.ñ Es sei daher wichtig, immer wieder Bildschirm-

pausen einzulegen ï am besten im Freien. Augen erholen sich, wenn sie in die Ferne schweifen kön-

nen.   

Eltern sollten regelmäßig den Sehsinn ihrer Kleinen beobachten. Anzeichen, die darauf hindeuten, 

dass ein Kind fehlsichtig ist, sind Klagen über Kopfschmerzen, Augenbrennen, vermehrtes Zwinkern 

oder Blendempfindlichkeit. Auch wenn das Kind Ămit der Naseñ liest, liegt der Verdacht nahe, dass 

eine Fehlsichtigkeit der Grund ist. Die gute Nachricht: Sehschwächen und Fehlsichtigkeit lassen sich 

in der Regel behandeln und mit Brille oder Kontaktlinsen korrigieren. Wichtig sei, Auffälligkeiten 

rechtzeitig zu entdecken und vom Augenarzt untersuchen zu lassen. ĂJe früher, desto besser. Nur so 

kann das Kind eine gute Sehleistung erreichen und sich störungsfrei entwickelnñ, rät Dr. Sabine 

Schwenk, Geschäftsführerin der AOK UlmïBiberach. Um einer Kurzsichtigkeit vorzubeugen, emp-

fehlen Augenheilkundler eine Maßnahme, die nichts kostet und einfach anzuwenden ist. ĂTäglich 

mindestens zwei Stunden raus an die frische Luft. Das senkt das Risiko, dass eine Kurzsichtigkeit 

entsteht oder sich stark ausprägt.ñ 



 

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN  
 

 
 

EVANGELISCHES PFARRAMT MUNDERKINGEN  
 

 

Wochenspruch zum Sonntag Estomihi: 

ĂSeht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist 

durch die Propheten von dem Menschensohn.ñ (Lukas 18, 31) 

Predigttext: Jesaja 58, 1 ï 9a 
 

Sonntag, 14. Februar 2021 (Estomihi) 

Kein Gottesdienst  

 

 

 

 
 

Ende in Sicht 

Zumindest was die Zeit ohne PräsenzïGottesdienste angeht, können wir Ihnen ein Ende in Aussicht 

stellen: Ab kommender Woche, 21. Februar 2021, werden in unserer Christuskirche wieder wöchent-

lich PräsenzïGottesdienste, natürlich unter Auflagen, stattfinden ï nächste Woche erfahren Sie dann, 

was es dabei zu beachten gilt! 

In der Zwischenzeit können Sie weiterhin die Sonntagspredigt von Pfarrer Hain im Podcast anhören 

oder einen der vielen Radioï, Internetï und Fernsehgottesdienste anschauen. Es ist doch auch schön 

zu sehen, was sich in dieser Hinsicht durch die Pandemie alles entwickelt hat und vielleicht noch ent-

wickeln wird.  

Und wenn wir alle am Sonntagvormittag, jeder in seinem zu Hause, eine Kerze anzünden und beten, 

so sind wir trotz Distanz miteinander verbunden. Dies gibt uns Kraft, diese sonderbare Zeit durchzu-

stehen und wir können spüren, dass wir nicht allein sind! 

Wie wir in Timotheus 1,7 lesen: ĂDenn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, 

sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit.ñ Wir wünschen Ihnen, dass Sie diese Kraft, 

Liebe und Besonnenheit spüren können, die von Gott ausgeht. 

Bleiben Sie zuversichtlich, kraftvoll und besonnen und vor allem gesund! 

Zusammengefasst noch die derzeitigen Informationen, die unsere Gemeinde betreffen: 

¶ Das Gemeindehaus ist weiterhin geschlossen. Die Gruppen und Kreise dürfen sich nach wie vor 

nicht treffen. 

¶ Das Pfarrbüro bleibt ebenso geschlossen. Unsere Gemeindeassistentin Birgit Ertle arbeitet 

überwiegend im Homeoffice und ist dort zu den Öffnungszeiten telefonisch und per Mail zu er-

reichen. Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie uns eine EïMail schreiben oder eine Nach-

richt auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir melden uns dann schnellstmöglich bei Ihnen. 

¶ Auf unserer Homepage können Sie weiterhin die Predigt von Pfarrer Hain im Podcast anhören 

oder die bereits eingestellten Gottesdienste aus unserer Christuskirche anschauen.  

¶ Unter der Telefonnummer: 07393 6981 ist eine Kurzandacht für Sie zum Anhören vorbereitet. 

 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros 

Das Pfarrbüro bleibt bis auf weiteres geschlossen. Gemeindeassistentin Birgit Ertle arbeitet überwie-

gend im Homeoffice. Dennoch können Sie uns per Telefon oder EïMail erreichen: 

¶ dienstags von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr,  

¶ mittwochs von 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr,  

¶ donnerstags von 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr. 
 

Außerhalb der Öffnungszeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Bitte sprechen Sie uns Ihren Na-

men und Ihre Telefonnummer auf. Wir rufen Sie dann so schnell wie möglich zurück. 

Telefonnummer:   07393 4997 

Telefonnummer Homeoffice Ertle:  07393 917399 

EïMail:    Pfarramt.Munderkingen@elkw.de 

Homepage:    www.kircheïmunderkingen.de  

mailto:Pfarramt.Munderkingen@elkw.de
http://www.kirche-munderkingen.de/


 

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN  

ST. MARTINUS HAUSEN AM BUSSEN 

ST. COSMAS UND DAMIAN UNTERWACHINGEN  
 

 

 

Gottesdienste Seelsorgeeinheit ĂDonauïWinkelñ  

vom 13. Februar bis 21. Februar 2021 
 

 

 

Samstag, 13.02.2021  18:30 Uhr Eucharistiefeier in OBERSTADION 
 

Vorabend zum  18:30 Uhr Eucharistiefeier in MUNDERKINGEN 

6. Sonntag im Jahreskreis  
 

 

Sonntag, 14.02.2021  09:00 Uhr WortïGottesïFeier in ROTTENACKER 
 

6. So. im Jahreskreis  09:00 Uhr Eucharistiefeier in EMERKINGEN 
 

 09:00 Uhr Eucharistiefeier in GRUNDSHEIM 
 

   10:30 Uhr Eucharistiefeier in UNTERSTADION 
 

 10:30 Uhr Fasnetsgottesdienst (mit Anmeldung) als WortïGottesïFeier  

   ohne Kommunionausteilung in MUNDERKINGEN 

   Anmeldung zum Fasnetsgottesdienst täglich von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr  

   unter der TelefonïNr.: 0157 37 84 91 03. 
 

 

Dienstag, 16.02.2021  Kein Gottesdienst 
 

 

Mittwoch, 17.02.2021  09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung in UNTERSTADION 
 

Aschermittwoch  18:00 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung in EMERKINGEN 
 

 18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung in OBERSTADION 
 

   19:30 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung in MUNDERKINGEN 
 

 

Donnerstag, 18.02.2021 Kein Gottesdienst 
 

 

Freitag, 19.02.2021  Kein Gottesdienst 
 

 

Samstag, 20.02.2021  18:30 Uhr Eucharistiefeier in UNTERSTADION 
 

Vorabend zum  18:30 Uhr Eucharistiefeier in MUNDERKINGEN 

1. Fastensonntag  
 

 

Sonntag, 21.02.2021  09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung in ROTTENACKER 
 

1. Fastensonntag  09:00 Uhr WortïGottesïFeier in EMERKINGEN 
 

 09:00 Uhr Eucharistiefeier in OBERSTADION 
 

   10:30 Uhr Eucharistiefeier in GRUNDSHEIM 
 

   10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung für beide Gemeinden 

   in UNTERWACHINGEN 
 

 10:30 Uhr WortïGottesïFeier in MUNDERKINGEN 
 

 
 

 Öffnungszeiten Katholisches Pfarramt Munderkingen: 
 Montag 08:00 Uhr ï 12:00 Uhr    Donnerstag 13:30 Uhr ï 16:00 Uhr 

 Dienstag 08:00 Uhr ï 12:00 Uhr    Freitag 08:00 Uhr ï 12:00 Uhr 

 Mittwoch 08:00 Uhr ï 12:00 Uhr 

 Das Katholische Pfarramt in Munderkingen ist für den Publikumsverkehr geschlossen. 

 Bitte melden Sie sich in dringenden Angelegenheiten telefonisch oder per EïMail während den  

   Öffnungszeiten an. Herzlichen Dank. 
   



 Telefonnummern: Kath. Pfarramt Munderkingen:  
 Telefon 07393 2282, Telefax 07393 953982, EïMail: stdionysius.munderkingen@drs.de 
  

 Kath. Pfarramt Oberstadion: Telefon 07357 555, EïMail: stmartinus.oberstadion@drs.de 
  

 Pfarrer Dr. Thomas Pitour, Telefon 07393 2282 oder 07393 953977, EïMail: thomas.pitour@drs.de  

 Pfarrer Dr. Venatius Oforka, Telefon 07357 555 oder 0152 11727431, EïMail: venatiusc.oforka@drs.de 

 Gemeindereferentin Sr. Luise Ziegler, Telefon 07393 959902, EïMail: luise.ziegler@drs.de 

 Pastoralreferentin Sr. Francesca Trautner, Telefon 07393 959901, EïMail: francesca.trautner@drs.de 

 Kirchenpflegerin Simone Maier, Telefon 07393 959904, EïMail: stdionysius@nbk.drs.de  

 Baur Bestattungen, Ehingen: Telefon 07391 50010 
  

 Homepage: 
 Kirchengemeinde Munderkingen:  www.pfarrgemeindeïmunderkingen.de 

 Seelsorgeeinheit DonauïWinkel:  www.seïdonauïwinkel.de  

 Dekanat EhingenïUlm:  www.katholischeïkircheïulm.de    
 

 

 

  

Hinweise und Mitteilungen Seelsorgeeinheit DonauïWinkel  
 

 

Sechster Sonntag im Jahreskreis B:  
Das ist tatsächlich das Wunder des Evangeliums: dass es keine Tiefe gibt,  

in der dieser Heiland nicht unser Bruder würde. (Helmut Thielicke)  

 

Aschermittwoch ï Beginn der österlichen Bußzeit 
Gottes Wort ist am Aschermittwoch schonungslos: 

ĂBedenke, Mensch, dass du Staub bist, und zu Staub kehrst du zurück!ñ  
 

Kein ermutigender Zuspruch nach den tollen Tagen. Doch es gibt mehr zu sagen: Wir sind Aschen-

menschen und Kinder Gottes zugleich. Das paradoxe Zugleich wird uns zu Aschermittwoch auf die 

Stirn geschrieben. Unser Leben ist geprägt vom Verfallsdatum der Vergänglichkeit; und doch wur-

den wir in der Taufe mit Chrisam zu Königskindern gesalbt. 
 

Das Aschenkreuz:  

Zeichen der Vergänglichkeit, Zeichen der Sündhaftigkeit, Symbol unserer Hoffnung 
 

Herzliche Einladung zur Mitfeier der Gottesdienste am Aschermittwoch, 17. Februar 2021 in 

unserer Seelsorgeeinheit: 

¶ 09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung in Unterstadion 

¶ 18:00 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung in Emerkingen 

¶ 18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung in Oberstadion 

¶ 19:30 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung in Munderkingen  

http://www.se-donau-winkel.de/

